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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.10.1971

Norm

StPO §427 Abs3 A

Rechtssatz

In der Regel liegt kein Wiedereinsetzungsgrund (im Sinne einer Stattgebung des Einspruches gegen das

Abwesenheitsurteil) vor, wenn der Angeklagte zur Hauptverhandlung wegen beru9icher Verhinderung nicht

erschienen ist, sofern der von ihm vor der Hauptverhandlung wegen dieser beru9ichen Verhinderung gestellte

Vertagungsantrag als unbegründet abgewiesen wurde.
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